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Mo. SiK-NR: Waffenimitationen und «soft air
guns». Bekämpfung des Missbrauches

Innere Sicherheit

Mit der unbestrittenen Überweisung einer Motion seiner Sicherheitskommission
forderte der Nationalrat die Regierung auf, gesetzliche Massnahmen zur Bekämpfung
von Missbräuchen mit Waffennachbildungen und sog. soft-air-guns vorzuschlagen. Eine
parlamentarische Initiative Günter (sp, BE) für eine anders motivierte Teilrevision des
erst zwei Jahre alten Waffengesetzes fand im Nationalrat hingegen keine Mehrheit. Er
hatte verlangt, dass die Bestimmungen für den Kauf einer Waffe von einer Privatperson
resp. den Erwerb durch Erbgang so verschärft werden, dass sie den Vorschriften für
den Waffenkauf in einem Geschäft entsprechen. Eine Standesinitiative des Kantons
Genf mit ähnlicher Stossrichtung wurde vom Ständerat abgelehnt. Dessen
Sicherheitskommission sah zwar Handlungsbedarf, lehnte aber insbesondere die
Alternativforderung der Genfer Initiative ab, wonach als Ersatz für eine zentrale
Regelung die Kantone restriktivere Bestimmungen sollen erlassen dürfen. Mit einer
Motion wollte die Kommission die Regierung jedoch beauftragen, strengere
Vorschriften für den Waffenhandel unter Privaten vorzuschlagen. Auf Antrag Frick (cvp,
SZ), der eine Gesetzesrevision verfrüht fand, wandelte der Rat den Vorstoss in ein
Postulat um. 1

MOTION
DATUM: 06.10.2000
HANS HIRTER

Die Motion des Nationalrats für gesetzliche Vorschriften zur Verhinderung des
Missbrauchs von Waffenimitationen und «Soft-Air-Guns» fand auch im Ständerat
Zustimmung. Nachdem im Vorjahr der Ständerat Bestrebungen für eine Verschärfung
der Bestimmungen über den Handel mit Waffen unter Privaten nur mit einem Postulat
unterstützt hatte, entschied sich der Nationalrat jetzt für eine Motion. Deren Text ist
zwar offen gehalten, von der Sicherheitspolitischen Kommission wurde als mögliche
Lösung der ursprünglich vom Bundesrat vorgeschlagene Waffenpass oder eine
Meldepflicht für Verkäufe erwähnt. Da der Bundesrat bereits im März dem EJPD den
Auftrag zur Ausarbeitung einer Botschaft für die verlangte Revision erteilt hatte,
wandelte der Ständerat die Nationalratsmotion in ein Postulat um. 2

MOTION
DATUM: 06.03.2001
HANS HIRTER

Teilrevision des Waffengesetzes

Innere Sicherheit

Eine vom EJPD eingesetzte Arbeitsgruppe veröffentlichte die Hauptlinien ihrer
Vorschläge für eine Revision des Waffenrechts. Sie beantragte namentlich eine
Verschärfung der Bestimmungen über den Waffenhandel unter Privatpersonen und ein
Minimalalter für den Erwerb von so genannten «soft air guns». Der vom EJPD im Herbst
in die Vernehmlassung gegebene Vorentwurf sah vor, dass bei jedem Waffenerwerb,
also nicht nur beim Kauf in einem Waffengeschäft, ein Erwerbsschein vorhanden sein
muss. Um die Arbeit der Polizei bei der Verbrechensaufklärung zu erleichtern, sollen
zudem sämtliche Waffen markiert werden. Für die vom geltenden Gesetz nicht
erfassten soft air guns und Waffenimitationen sind Erwerbs- und Tragverbote für
Jugendliche geplant. Der den Kantonen obliegende Vollzug soll mittels eines
Anweisungsrechts des Bundesamtes für Polizei vereinheitlicht werden. Die
Interessenorganisation der Waffenträger, Pro Tell, meldete Widerstand gegen die neuen
Vorschriften und dabei insbesondere gegen die Erwerbsscheinpflicht für den Handel
unter Privaten an. Diese Kritik wurde in der Vernehmlassung auch von den bürgerlichen
Parteien weitgehend geteilt; einzig die Neuerung, dass auch Waffenimitationen
rechtlich erfasst werden sollen, war unbestritten. Unterstützung fand die angestrebte
Verschärfung des Waffenrechts bei der Linken und der EVP, wobei die SP sogar noch
weiter gehen wollte und sich dafür aussprach, dass in Zukunft die Ordonanzwaffe der
Armeeangehörigen nicht mehr in der eigenen Wohnung aufbewahrt werden darf. Die
Kantone kritisierten in der Vernehmlassung vor allem die zusätzlichen
Bundeskompetenzen beim Vollzug. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.12.2002
HANS HIRTER
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Nach der sehr kontrovers ausgefallenen Vernehmlassung zum Vorentwurf für eine
Revision des Waffenrechts beschloss das EJPD, zu einigen besonders umstrittenen und
seiner Ansicht nach auch missverstandenen Punkten im Herbst eine zweite
Vernehmlassung durchzuführen. Diese zweite Konsultation fiel aber nicht positiver aus
als die erste. Namentlich die SVP und die FDP, aber mit Einschränkungen auch die CVP,
lehnten das vorgesehene Waffenregister weiterhin als bürokratischen Leerlauf ab, der
nichts zur Verbesserung der Sicherheit werde beitragen können. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.11.2003
HANS HIRTER

Die von der ehemaligen Vorsteherin des EJPD, Ruth Metzler, eingeleitete Revision des
Waffenrechts wurde von der Verwaltung abgespeckt. Nach der vernichtend verlaufenen
zweiten Vernehmlassung beschloss das federführende Bundesamt für Polizei, das
vorgesehene zentrale Waffenregister zu streichen. Das zu Jahresbeginn in die
verwaltungsinterne Konsultation gegebene Projekt des Bundesamtes konzentriert sich
auf die Neuregelung des privaten Handels und auf Vorschriften über den Erwerb und
Besitz von Waffenimitationen. Der Beitritt der Schweiz zum Schengen-Abkommen, wie
er vom Parlament in der Dezembersession beschlossen wurde, würde auf jeden Fall
eine gewisse Verschärfung des Waffenrechts mit sich bringen, verlangt es doch von
Mitgliedstaaten eine Kontrolle des Erwerbs und Besitzes von Feuerwaffen. Eine der
Interessenorganisationen der Waffenbesitzer, «Pro Tell», kündigte aus diesem Grund
im Herbst ihren Widerstand zu diesem EU-Abkommen an. Die im Schiesssportverband
organisierten Sportschützen zeigten sich hingegen mit der vorgesehenen Regelung,
welche für die Besitzer einer Ordonanzwaffe keine zusätzlichen Auflagen bringt,
zufrieden. Dies durften sie umso mehr sein, als das Parlament bei der Beratung der
Abkommen beschloss, dass Sportschützen, Waffensammler und Jäger von der neuen
Begründungspflicht für den Waffenerwerb ausgenommen werden. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.10.2004
HANS HIRTER

Der Bundesrat gab bekannt, dass er nach der Annahme des Schengen-Abkommens in
der Volksabstimmung zwei Vorlagen zur Revision des Waffenrechts vorlegen werde.
Davon soll sich die eine mit dem infolge des Schengen-Vertrags Notwendigen
(Registrierung der Schusswaffen), die andere mit übrigen Anliegen (z.B. Regeln für den
Erwerb von Soft-air-guns und Imitationen) befassen. Der ursprünglich für das
Berichtsjahr geplante Entscheid des Bundesrates über die beiden Vorlagen verzögerte
sich. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.12.2005
HANS HIRTER

Im Januar legte der Bundesrat seine Botschaft für eine Teilrevision des Waffengesetzes
vor. Dabei geht es um die Ausmerzung von Unzulänglichkeiten beim Vollzug des 1999
teilrevidierten Gesetzes durch die Kantone. Wie von mehreren parlamentarischen
Vorstössen verlangt, schlug die Regierung zudem vor, dass auch Soft-air-guns und
Imitationen dem Waffengesetz unterstellt werden sollen. Genau definiert wird ferner,
wann Messer und Dolche als Waffe im Sinne des Waffengesetzes zu betrachten sind. Um
die Begehung von Gewalttaten zu verhindern, sollen zudem die Polizei oder die
Zollbehörden bei Verdachtfällen auch auf dem Körper getragene potentielle Waffen wie
Baseball-Schläger, Fahrradketten oder Metallrohre einziehen können. Im Bereich der
Kontrolle beantragte der Bundesrat rechtliche Grundlagen für eine Datenbank über den
Entzug und die Verweigerung von Waffentrag- und -erwerbsbewilligungen sowie für den
Datenaustausch zwischen dem Bundesamt für Polizei und dem VBS über Personen,
denen die Armeewaffe überlassen worden ist. Auf das in der Vernehmlassung heftig
kritisierte nationale Waffenregister soll hingegen verzichtet werden. Nicht in der
Botschaft enthalten sind Neuerungen, die bereits mit der Zustimmung zum Schengen-
Abkommen mit der EU eingeführt worden sind. Diese Teilrevision des Waffengesetzes
war integrierender Teil des Bundesbeschlusses über die Umsetzung des Beitritts zum
Schengen-Abkommen gewesen und damit in der Volksabstimmung vom 5. Juni 2005
angenommen worden. Es war dabei insbesondere darum gegangen, dass nicht nur beim
Kauf in einem Waffengeschäft, sondern auch beim Erwerb einer Waffe von einer
Privatperson ein Waffenerwerbsschein erforderlich ist. Ausgenommen von dieser
Regelung blieben Sport- und Jagdwaffen, bei denen neuerdings aber die Kopie eines
schriftlichen Kaufvertrags an die kantonale Meldestelle geschickt werden muss.

Bereits in der Sommersession kam das Geschäft in den Ständerat und wurde
gutgeheissen. Grundsätzliche Opposition war keine auszumachen, und die
Abweichungen zur Bundesratsvorlage waren von untergeordneter Bedeutung. In der
Herbstsession begann der Nationalrat mit seinen Verhandlungen, die er allerdings im
Berichtsjahr noch nicht abschliessen konnte. Nachdem Eintreten unbestritten war,

ANDERES
DATUM: 27.09.2006
HANS HIRTER
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lehnte er Vorstösse der Linken für strengere Regeln und insbesondere für die
Einführung eines Bedarfsnachweises für Personen, die nicht Sportschützen oder Jäger
sind, ab. 7

Der Nationalrat setzte in der Frühjahrssession seine Beratung der Teilrevision des
Waffengesetzes fort. Mehrere von der Linken gestellten Verschärfungsanträge fanden
keine Mehrheit. Dazu gehörte etwa die Forderung, dass nicht nur die Hersteller neuer
Waffen diese markieren müssen, sondern auch alle Besitzer von früher erworbenen
Waffen. Keine Mehrheit fand auch die Forderung nach der Einführung eines Registers
zur Erfassung aller Waffen und ihrer Besitzer. Dieses Verzeichnis würde nach Ansicht
des Bundesrates und der bürgerlichen Ratsmehrheit einen riesigen Aufwand und nur
wenig Nutzen bringen. Trotz der Ablehnung aller linken Verschärfungsanträge fand die
SP, im Gegensatz zur GP, noch genügend Positives an der Revision um sie in der
Gesamtabstimmung zu unterstützen. Der Nationalrat schuf einige kleinere Differenzen
zur kleinen Kammer. So strich er die Pflicht des Bundes, die kantonalen Behörden über
Waffenimporte durch Händler in ihrem Kantonsgebiet zu informieren. Der Ständerat
berief sich auf entsprechende Wünsche der Kantone und hielt erfolgreich an dieser
Informationspflicht fest. In der Schlussabstimmung gab es im Ständerat keine, im
Nationalrat 19 Gegenstimmen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2007
HANS HIRTER

Gleichzeitig mit dem Beginn der Zusammenarbeit der Schweiz mit den Schengen-
Staaten trat am 12. Dezember das im Vorjahr revidierte Waffenrecht in Kraft. Damit
wurden unter anderem die oft täuschend echt den richtigen Waffen nachgebildeten
Luftgewehre und Schreckschusswaffen dem Gesetz unterstellt. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2008
HANS HIRTER
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